
Verfahrensregelung
für die Durchführung von Eignungsprüfungen 
nach der Fortbildungsordnung für 
Dentalhygienikerinnen/Dentalhygieniker 
vom 11. Mai 2011
1.

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 4 der Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für Dentalhygienikerinnen/Dentalhygieniker (DH-Fortbildungsordnung) ist das Bestehen einer Eignungsprüfung Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an der DH-Fortbildung.

Gemäß § 4 Abs. 2 der DH-Fortbildungsordnung erfolgt die Zulassung zur Eignungsprüfung nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen in der Reihenfolge des Eingangs der schriftlichen Anmeldungen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Eignungsprüfung für die Zulassung zum DH-Fortbildungskurs können sein:

a) Zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen oder Zahnmedizinische Prophylaxeassistenten (ZMP) mit dokumentiertem Berufspraktikum nach einem von einer Kammer anerkannten Pflichtenheft

b) Zahnmedizinische Fachassistentinnen oder Zahnmedizinische Fachassistenten (ZMF) mit dokumentiertem Berufspraktikum nach einem von einer Kammer anerkannten Pflichtenheft
2.

Modus

Die Eignungsprüfung findet in der Regel zweimal jährlich statt.

Sie besteht aus einem theoretischen (schriftlichen) und einem praktisch/mündlichen Teil.

Für die Zulassung zur Eignungsprüfung sind mit der schriftlichen Anmeldung folgende Bewerbungsunterlagen einzureichen:

· Kopie des ZFA-Zeugnisses;

· Kopie der ZMP-Urkunde einer Zahnärztekammer im Bundesgebiet oder

· Kopie der ZMF-Urkunde einer Zahnärztekammer im Bundesgebiet.

· Bescheinigung über Absolvierung eines Erste-Hilfe-Kurses (Dauer mind. 20 Unterrichtsstunden), der nicht länger als 2 Jahre zurückliegt. Diese Bescheinigung muss spätestens vier Wochen vor Kursbeginn vorliegen.

Die Prüfungsteilnehmerinnen bzw. Prüfungsteilnehmer, die die DH-Eignungsprüfung bestanden haben, erhalten nach der Reihenfolge der Prüfungsleistungen (beginnend mit Platzziffer 1) einen der zur Verfügung stehenden Fortbildungsplätze im DH-Fortbildungskurs.

Da Fortbildungsplätze nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, werden Prüfungsteilnehmerinnen bzw. Prüfungsteilnehmer, die die DH-Eignungsprüfung zwar bestanden haben, jedoch aufgrund der Platzziffer bei der Vergabe der Fortbildungsplätze nicht berücksichtigt werden konnten, in einer Warteliste (entsprechend ihren Platzziffern) aufgenommen und als Nachrücker berücksichtigt bzw. erhalten definitiv eine Zusage für einen Fortbildungsplatz in einem der nächsten DH-Fortbildungskurse. Das Nachrückverfahren und die Vergabe der Fortbildungsplätze in den folgenden DH-Fortbildungskursen richtet sich ebenfalls nach den Platzziffern.
3.

Ausschreibung der DH-Eignungsprüfung

Die DH-Eignungsprüfung wird rechtzeitig im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, dem offiziellen Berufsorgan der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, ausgeschrieben.

Die Ausschreibung enthält folgende Angaben:

· erforderliche Bewerbungskriterien;

· Stichtag für Bewerbungsende mit dem Hinweis, dass die Zulassung zur Eignungsprüfung in der Reihenfolge des Eingangs der schriftlichen Anmeldungen erfolgt;

· Datum und Ort des schriftlichen Teils der Eignungsprüfung;

· Datum und Ort des praktisch/mündlichen Teils der Eignungsprüfung;

· Kursdaten des DH-Fortbildungskurses (Beginn, Ort, Dauer und Kosten des Kurses);

· Prüfungsgebühr für die Eignungsprüfung mit dem Hinweis, dass bei Nichtbestehen des schriftlichen Teils der Eignungsprüfung eine Teilrückerstattung nicht erfolgt.

4.

Ort der Eignungsprüfung

Die DH-Eignungsprüfung findet im Zahnärztlichen Fortbildungszentrum Stuttgart (ZFZ) oder in vom ZFZ angemieteten Räumen statt.

5.

Prüfungsgebühr für die Eignungsprüfung

Die Prüfungsgebühr beträgt 150,-- EURO. Diese ist in bar oder per Verrechnungsscheck am Tag der Eignungsprüfung für den schriftlichen Teil der Eignungsprüfung gegen schriftliche Teilnahmebescheinigung gegenüber dem ZFZ zu entrichten.

Eine Teilrückerstattung bei Nichtbestehen des schriftlichen Teils der Eignungsprüfung erfolgt nicht.

6.

Zulässige Hilfsmittel

Hilfsmittel sind, mit Ausnahme von Schreibmaterialien nicht zulässig.

Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, die sich einer Täuschungshandlung oder einer erheblichen Störung des Prüfungsablaufes schuldig machen oder entgegen wiederholter Aufforderungen den ergangenen Anweisungen zuwiderhandeln, sind von der aufsichtsführenden Person namentlich im Protokoll zu vermerken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können unter Vorbehalt an der weiteren Prüfung teilnehmen. Über das weitere Vorgehen entscheidet die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg nach Anhörung der Prüfungsteilnehmerin oder des Prüfungsteilnehmers. In schwerwiegenden Fällen kann die Prüfung als nicht bestanden erklärt werden. Das gleiche gilt bei innerhalb eines Jahres nachträglich festgestellten Täuschungshandlungen.

7.

Prüfungsinhalte

Die Prüfungsinhalte der Eignungsprüfung für die Zulassung von Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentinnen oder Zahnmedizinischen Fachassistentinnen zur DH-Fortbildung setzen die Handlungs- und Kompetenzfelder einer Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin (ZMP) oder einer Zahnmedizinischen Fachassistentin (ZMF) nach aktuellem zahnmedizinischem Stand voraus.
Die Prüfungsinhalte orientieren sich an der jeweils gültigen ZMP-/ZMF-Fortbildung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg mit den Schwerpunkten:

· Prophylaxe und

· Parodontologie.

Literaturhinweise zur gezielten Vorbereitung auf die Eignungsprüfung werden vom ZFZ gegeben.

8.

Erstellung der Prüfungsaufgaben
Je nach Prüfungsinhalt werden Gesamtkataloge von Prüfungsaufgaben erstellt. Die Prüfungsaufgaben für die Erstellung der Gesamtkataloge werden vom Leiter des ZFZ, von Zahnärzten, die in der Aus- und Fortbildung von Zahnmedizinischen Fachangestellten tätig sind, sowie von bereits ausgebildeten und in der Lehre und/oder in Prüfungsausschüssen tätigen Dentalhygienikerinnen eingereicht.

Aus diesen Gesamtkatalogen von Prüfungsaufgaben wählt eine Kommission, bestehend aus dem Leiter des ZFZ, dem Referent für Zahnmedizinische Mitarbeiter/innen der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg und einer Lehr-DH des ZFZ, die für die jeweilige Eignungsprüfung relevanten Fragen aus.

Für jede Eignungsprüfung wird ein einheitlicher Korrekturschlüssel erarbeitet, der in seiner jeweiligen Form Bestandteil dieser Verfahrensregelung ist.

Den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern wird vor Beginn der Eignungsprüfung eine persönliche Kennziffer zugeordnet, um eine anonyme, neutrale und objektive Auswertung der Prüfungsarbeiten zu gewährleisten.

Nach Auswertung aller Prüfungsarbeiten werden die Kennziffern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer decodiert und die Prüfungsergebnisse den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zugeordnet.

9.

Prüfungsteile

Die Eignungsprüfung besteht aus zwei Prüfungsteilen:

1. einem schriftlichen Teil und

2. einem praktisch/mündlichen Teil.

Die beiden Prüfungsteile werden im Verhältnis 1 : 1 bewertet.

Von den Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern der DH-Eignungsprüfung wird sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen nach dem jeweiligen Prüfungsniveau dieser Verfahrensregelung (Ziff. 7) verlangt. 

a) Der schriftliche Teil 
      besteht aus 3 Teilen mit einer Gesamtprüfzeit von 120 Minuten:

	
	zur Verfügung stehende Zeit:
	erreichbare Punktzahl:

	A. Fachaufsatz
	60 Minuten
	30 Punkte

	B. Fragenkatalog

    - multiple choice - 
	20 Minuten
	30 Punkte

	C. Fragenkatalog

     - offene Fragen -
	40 Minuten
	30 Punkte


Bewertung des schriftlichen Teils:

Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt: 



  90 Punkte

Die Mindestpunktzahl für das Bestehen des schriftlichen Teils beträgt: 50 Punkte

Nichtbestehen des schriftlichen Teils:

Wird der schriftliche Teil der Eignungsprüfung nicht bestanden, erfolgt keine Zulassung zum praktisch/mündlichen Teil, da die Eignungsprüfung aufgrund der Bewertungsgewichtung (1 : 1) insgesamt nicht mehr bestanden werden kann.

Die Wiederholung des schriftlichen Teils der Eignungsprüfung ist möglich; die Prüfungsgebühr fällt erneut an.

Benachrichtigung:

Innerhalb von 14 Tagen nach Absolvierung des schriftlichen Teils der Eignungsprüfung erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer einen schriftlichen Prüfungsbescheid. Dieser beinhaltet:

· die erreichbare Gesamt-Punktzahl der schriftlichen Eignungsprüfung;

· die Soll-Punktzahl für das Bestehen des schriftlichen Teils;

· die tatsächlich erreichte Punktzahl;

· den Hinweis, ob eine Zulassung zum praktisch/mündlichen Teil der Eignungsprüfung erfolgt;

· eine Rechtsmittelbelehrung.

Die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer mit einem Ergebnis von 50 oder mehr Punkten werden zur praktisch/mündlichen Prüfung zugelassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Mindestpunktzahl nicht erreicht haben, erhalten einen Hinweis auf die Wiederholungsmöglichkeit dieses Prüfungsteils.

b) Der praktisch/mündliche Teil 

besteht aus 3 Teilen mit einer Gesamtprüfzeit von 120 Minuten.

	
	zur Verfügung stehende Zeit:
	erreichbare Punktzahl:

	D. Theoriegespräch

     Gruppenprüfung
	60 Minuten
	45 Punkte

	E. Patientenbehandlung
	45 Minuten
	30 Punkte

	F. Praktische

    Demonstration
	15 Minuten
	15 Punkte


Zum Teil E. (Patientenbehandlung) des praktisch/mündlichen Teils der Eignungsprüfung hat die Prüfungsteilnehmerin bzw. der Prüfungsteilnehmer einen Patienten ihrer bzw. seiner Wahl mitzubringen. Der Tätigkeitsrahmen für den praktisch/mündlichen Teil der Prüfung ergibt sich aus Ziffer 7. der Verfahrensregelung.

Bewertung des praktisch/mündlichen Teils:

Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt: 90 Punkte

Die Gewichtung der Teile: D : (E + F) = 1 : 1.
Die Mindestpunktzahl für das Bestehen des praktisch/mündlichen Teils beträgt: 50 Punkte
Die Bewertung des praktisch/mündlichen Teils erfolgt durch eine Kommission, bestehend aus

· einem Vertreter der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, der in einem Prüfungsausschuss für Zahnmedizinische Fachangestellte tätig ist,

· dem Leiter des ZFZ, 

· einem niedergelassenen Zahnarzt, der in der DH-Fortbildung tätig ist und

· 2 Lehr-DH‘s.

Nichtbestehen des praktisch/mündlichen Teils:

Wird der praktisch/mündliche Teil nicht bestanden, ist eine Wiederholung des praktisch/mündlichen Teils zweimal möglich. Erfolgt nur eine Wiederholung des praktisch/mündlichen Prüfungsteils, wird eine Prüfungsgebühr i. H. v. 75,-- EURO erhoben.

Bestehen der Gesamtprüfung:

Die Prüfungsteilnehmerinnen bzw. Prüfungsteilnehmer. die auch den praktisch/mündlichen Teil der DH-Eignungsprüfung bestanden haben, erhalten nach der Reihenfolge der Prüfungsleistungen (beginnend mit Platzziffer 1) einen der zur Verfügung stehenden Fortbildungsplätze im folgenden DH-Fortbildungskurs.

Da Fortbildungsplätze nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, werden Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, die die DH-Eignungsprüfung zwar bestanden haben, die aufgrund ihrer Platzziffer bei der Vergabe der Fortbildungsplätze aber nicht berücksichtigt werden konnten, auf einer Warteliste aufgenommen und als Nachrücker berücksichtigt bzw. erhalten definitiv einen Fortbildungsplatz im nächsten DH-Fortbildungskurs zugeteilt.

Benachrichtigung der Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer:

Innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des praktisch/mündlichen Teils der Eignungsprüfung erhalten die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer einen schriftlichen Prüfungsbescheid über das Gesamtergebnis der DH-Eignungsprüfung. Dieser beinhaltet:

· das Ergebnis der praktisch/mündlichen Überprüfung;

· das Gesamtergebnis der DH-Eignungsprüfung;

· den Hinweis, ob eine Zulassung zum DH-Fortbildungskurs oder ob eine Aufnahme in die Warteliste mit Zusage für den nächsten DH-Fortbildungskurs erfolgt;

· eine Rechtsmittelbelehrung.

Die Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer, die zum DH-Fortbildungskurs zugelassen werden, erhalten einen Fortbildungsvertrag vom ZFZ.

10.

Korrektur

Die Auswertung der Prüfungsarbeiten erfolgt durch zwei unabhängig voneinander tätige Korrektoren auf Kopien der Originalprüfungsarbeiten unter Zugrundelegung der ausgearbeiteten Korrekturschlüssel. Bei Divergenz der Benotung erfolgt eine Abgleichung durch eine gemeinsame Drittkorrektur.

Bei den “Multiple-choice-Fragen“ werden Antworten, die weniger bzw. mehr Lösungsvorschläge als die erforderliche Anzahl von richtigen Lösungen enthalten, als „falsch“ bewertet.

11.

Einsicht in die Prüfungsunterlagen
Die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer ist auf Antrag berechtigt, innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses Einsicht in ihre bzw. seine Original-Prüfungsunterlagen zu nehmen.

12.

Widerspruchsverfahren

Gegen ablehnende Prüfungsbescheide kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung Widerspruch bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg erhoben werden. Über den Widerspruch entscheidet der Vorstand der Landeszahnärztekammer.

13.

Protokoll

Der Ablauf und das Ergebnis der Eignungsprüfung werden in einem Protokoll dokumentiert.

14.

Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen

Die Prüfungsunterlagen werden beim ZFZ zwei Jahre aufbewahrt.

Stuttgart, den 25. Mai 2011
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